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Kantonaler Richtplan Umgang in der Richt- und Nutzungsplanung 

1. Grundzüge der räumlichen Entwicklung 
1.1 Bevölkerungsentwicklung 
 
 
 

 
 
 

 
Anhand der Geschossflächenreserven kann das Personenfassungsver-
mögen der Bauzonen, die sogenannte Bevölkerungskapazität, abge-
schätzt werden. Zu berücksichtigen ist, dass die tatsächliche Realisier-
barkeit der Geschossflächenreserven, d.h. die Berücksichtigung pla-
nungsrechtlicher Bestimmungen der einzelnen Parzellen nicht unter-
sucht wurde. Somit liegen die effektiven Geschossflächenreserven für 
Wohnnutzungen insbesondere ausserhalb der Verdichtungsgebiete um 
einiges tiefer. Für die Abschätzung des Personenfassungsvermögens 
der Bauzonen wird daher nicht von der Geschossflächenreserve für 
Wohnnutzungen ausgegangen, sondern von der Bevölkerungsprognose 
2040 der Stadt Zug, welche von der Statistik des Bundes ausgeht, die 
grösseren Wohnbauprojekte der Stadt Zug und den ungefähren Reali-
sierungszeitpunkt von Projekten berücksichtigt. Gemäss Fachstelle für 
Statistik des Kantons Zug betrug die Bevölkerung der Stadt Zug 2024 
32’122 Personen. Die Bevölkerungsprognose 2040 der Stadt Zug, von 
welcher auch die Schulraumprognose ausgeht, beträgt 46'380 Perso-
nen.  
Ein Grossteil der heutigen wie zukünftigen Geschossflächenreserven für 
Wohnen besteht in den kantonalen Verdichtungsgebieten mit Bebau-
ungsplänen (kantonaler Richtplan Kapitel G 2.2). Dies entspricht wiede-
rum den kantonalen Vorgaben, dass 85% des Wachstums in der Stadt-
landschaft erfolgen soll (kantonaler Richtplan Kapitel G 1.2). 
Aufgrund der Revision der Bauordnung und des Zonenplans erhöhen 
sich die Geschossflächenreserven um 29'000 m2, was sich gegenüber 
der heute rechtskräftigen Nutzungsplanung mit bestehender hoher inne-
rer Reserve aufgrund der Ungenauigkeiten von Prognosen in einem ver-
nachlässigbaren Rahmen hält.  
Siehe dazu auch Planungsbericht Nutzungsplanung, Kapitel 2.2.6 Bevöl-
kerungs- und Beschäftigtenentwicklung.  
Die Nutzungsplanung verfolgt die Grundsätze «Keine pauschalen Aufzo-
nungen» und «Neueinzonungen nur für preisgünstigen Wohnungsbau». 
Eine Ausnahme bilden kleinere Arrondierungen gemäss § 18 Abs. 4 
PBG.  
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1.2 Beschäftigtenentwicklung 
 
 
 

 

 
 
2014 lag die Beschäftigtenzahl bei 40'476 Personen (gemäss kantona-
lem Richtplan). Bis 2023 stieg die Anzahl Beschäftigte auf 47’525 Perso-
nen (Quelle: Fachstelle für Statistik, Gemeindeporträt). Im kantonalen 
Richtplan ist für den Planungshorizont 2040 eine Beschäftigtenzahl von 
49'300 Personen prognostiziert. Die Stadt Zug richtet ihre Planung auf 
diese Vorgabe aus. Neue, zusätzliche Flächen für Dienstleistung und 
Gewerbe werden an folgenden Orten geschaffen: Firma Bossard sowie 
in den übrigen Bebauungsplänen in den Verdichtungsgebieten wie z.B. 
Technologiecluster, An der Aa II und Hertizentrum. 
Detaillierte Ausführungen im Planungsbericht Nutzungsplanung im Kapi-
tel 2.2.6 Bevölkerungs- und Beschäftigtenentwicklung zu finden. 

1.3 Ziele zur Siedlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Siehe 1.1 und 1.2. 
 
Die Stadt Zug beansprucht folgende Bauzonenflächen: 
 
 total Zonenplan 2009  total neuer Zonen-

plan 
 

Einwohner/-innen 32’122 (2024) ca. 46’380 (2040) 

Bauzonenfläche 481.56 ha 485.73 ha 

Einwohner/-innen pro  
Bauzonenfläche 

66 EW/ha 95 EW/ha 

Der Bodenflächenverbrauch pro Einwohnerin und Einwohner nimmt in 
Zukunft ab. 
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1.4 Kernsätze zur Mobilität 
 

 

 

 
 
Im Rahmen der Ortsplanungsrevision wird der kommunale Richtplan re-
vidiert. In der Handlungsanweisung M «Verkehrsnetze und Strassen-
raum» und den daraus abgeleiteten Massnahmen wird das Thema Mo-
bilität umfassend behandelt (siehe Planungsbericht kommunaler Richt-
plan). Die Kernsätze zur Mobilität des kantonalen Richtplans werden da-
bei berücksichtigt. 
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1.5 Ziele zur räumlichen Gliederung 
 

 

 
 
Die Gemeinden der Stadtlandschaft haben gemeinsam in mehreren 
Workshops das «Bild der Stadtlandschaft» erstellt. Seither haben die 
Gemeinden eine gemeinsame Geschäftsstelle mandatiert, welche den 
regelmässigen Austausch organisiert und gemeinsame Stellungnahmen 
koordiniert.  
Das «Bild der Stadtlandschaft» ist vereinbar mit der kommunalen Richt- 
und Nutzungsplanung.  
 
 

2. Siedlung 
2.1 Siedlungsgebiet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Im kommunalen Richtplan werden durch entsprechende Massnahmen 
(S3.03 und S.3.13) Einzonungen zugunsten von Schul-, Sport- und Frei-
zeitanlagen sowie preisgünstigem Wohnraum ermöglicht. 
 
Gemäss Vorgaben der Baudirektion stehen der Stadt Zug im Rahmen 
der Ortsplanungsrevision für Neueinzonungen maximal 3.06 ha zur Ver-
fügung. Davon ausgenommen sind die Zonen OeIB. Im Rahmen der 
Ortsplanungsrevision werden 2.44 ha neu eingezont (vgl. Planungsbe-
richt Kapitel 2.2.6). Die Vorgabe der Baudirektion wird nicht ausge-
schöpft. 
 
U.a. für flächenintensive Sportanlagen werden zusätzliche Flächen der 
Zone OeIB zugewiesen. Vgl. Bedarfsnachweis OeIB – Beilage 3.7a, b 
zum Planungsbericht.  

 

 

 
Förderung der Verfügbarkeit von Bauland bei Neueinzonungen: 
Die Stadt Zug wird für die zwei Neueinzonungen (Freudenberg und Am-
mannsmatt) gestützt auf § 52e PBG verwaltungsrechtliche Verträge ab-
schliessen. Die Vorverträge werden bis zur Beratung der 2. Lesung im 
Grossen Gemeinderat vorliegen. 
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Förderung der Verfügbarkeit von bereits eingezontem Bauland: 
§ 52f PBG erlaubt Massnahmen für Areale, welche mindestens 15 Jahre 
seit Rechtskraft dieser Bestimmung (2019) eingezont sind.  
Der Grosse Gemeinderat hat in der 1. Lesung in der neuen Bauordnung 
den § 70 «Verfügbarkeit von bereits eingezontem Bauland» eingeführt. 
Der Stadtrat ist verpflichtet, dem Grossen Gemeinderat bis 31. Dezem-
ber 2032 Bericht und Antrag betreffend Massnahmen gemäss § 52f 
PBG in Bezug auf die fehlende Verfügbarkeit bereits eingezonten Bau-
landes von privaten Eigentümerschaften (> 2'000 m2, unabhängig der 
Parzellengrenzen) zu erstatten. 
Bereits heute sind mehrere grossflächige Grundstücke seit über 40 Jah-
ren eingezont, baulich jedoch nicht entwickelt worden. Dabei handelt es 
sich um folgende Areale: Äussere Lorzenallmend, Rankstrasse West, 
Herti Süd, Herti VII, Göbli, Waldhof, Spielhof Süd und Räbmatt. 
 

 

 

 
Im Rahmen der Ortsplanungsrevision werden Auszonungen von 0.74 ha 
in die Zonen OeIE, OeIF und Landwirtschaft vorgenommen, vgl. Pla-
nungsbericht Kapitel 2.2.6 Bauzonenbilanzierung.  
 
 
 

 

 

 
Gemäss dem Grundsatz B zum Umgang mit dem Zonenplan sind Neu-
einzonungen ausschliesslich für preisgünstigen Wohnungsbau vorgese-
hen, mit Ausnahme von § 18 Abs. 4 PBG. Dies betrifft den nördlichen 
Teil des Grundstücks 1660 (Freudenberg) sowie das Grundstück 4193 
und ein Teil des Grundstücks 37 (Ammannsmatt), welche zugunsten von 
preisgünstigem Wohnraum eingezont werden sollen.  
Weitere Einzonungen sind: 

• Verlängerung Guggiweg (GS 768) – Einzonung des Erschliessungs-
weges 

• Anbauten ausserhalb der Ringmauer am Knopfliweg – Einzonung in 
Kernzone A 

• Teil von GS 1756 – Einzonung der Erschliessung des Lüssihofs so-
wie Bereich um die Scheune 
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• BMX-Anlage und angrenzende Wiese für Reitsport (GS 43, 44, 
2886) – Einzonung in die Zone OeIB 

• Nördlichster Teil des GS 33 (Allmend Nord) – Einzonung in Zone 
OeIB für Sportflächen 

• Teil von GS 1765 und weitere GS (Göbli Ost) – Einzonung in Zone 
OeIB für Sportflächen 

• Teil von GS 1707 – Einzonung des Allwetterplatzes der Tagesschule  
St. Michael in Zone OeIB 

Siehe Planungsbericht Kapitel 2.2.6 Bauzonenbilanzierung. 
 

 

 

 
Im Rahmen der Ortsplanungsrevision erfolgt ein Landabtausch von der 
OeIB in die W2B bzw. von der W2B in die OeIB, damit die Zonenkonfor-
mität gegeben ist (siehe Planungsbericht Kapitel 21 Änderungen in der 
Zone des öffentlichen Interesses für Bauten und Anlagen, Änderung 
Nr. 30).  
 

 

 

 
Der Kanton hat in der Stadt Zug ein einzelnes Vorranggebiet für Arbeits-
nutzung festgesetzt (Technologiecluster Zug). Der kommunale Richtplan 
legt keine ergänzenden nur für Arbeitsnutzungen vorgesehene Gebiete 
fest.  
Das im kantonalen Richtplan definierte Vorranggebiet Arbeitsnutzung 
befindet sich unverändert in der Bauzone mit speziellen Vorschriften 
Technologiecluster, überlagert mit dem Bebauungsplan Nr. 7506. 
Es werden keine reinen Arbeitszonen ausgeschieden. 
 

 

 
 

 
Siehe Kommentar oben zu S 1.1.6. 
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2.2 Kerngebiete 
 

 

 
 
In der strategischen Phase der Ortsplanungsrevision wurden verschie-
dene Grundlagen, wie zum Beispiel das Handbuch «Strassen und 
Plätze» und die räumliche Gesamtstrategie 2040 erarbeitet.  
Im den im kommunalen Richtplan definierten Handlungsanweisungen 
«S: Siedlung» wird der Zielzustand und die gewünschte Entwicklung be-
schrieben. In den Themenkarten werden die daraus abgeleiteten Mass-
nahmen beschrieben und verortet. Gemäss den allgemeinen Massnah-
men sollen zudem Quartierentwicklungskonzepte zur Stärkung der orts-
spezifischen Entwicklung der Quartiere und ihrer Kerne erarbeitet wer-
den. 
In der Bauordnung ist in § 4 geregelt, dass in den Kernzonen B und C 
zur Erhöhung der Attraktivität im Erdgeschoss publikumsorientierte Nut-
zungen vorzusehen sind.  
 
Für die Gestaltung des öffentlichen Raums hat das Baudepartement 
2022 ein Handbuch «Strassen und Plätze» erarbeitet. 
 

2.3 Gebiete mit raumplanerischem Koordinatonsbedarf 
 

 

 
 
Die Abstimmung findet grundsätzlich im Rahmen der Nutzungsplanungs-
revision statt. Die Nachbargemeinden erhalten im Rahmen der öffentli-
chen Auflage zudem die Möglichkeit zur Stellungnahme zum kommuna-
len Richtplan.  
 
Die Stadt Zug ist mit der Gemeinde Baar in Abklärung über eine gemein-
same Schul- und Sportanlage im Gebiet Lüssi Göbli. Ebenfalls im Gebiet 
Lüssi Göbli wurde zusammen mit der Gemeinde Baar ein Konkurrenz-
verfahren durchgeführt, welches im Bebauungsplan Lüssi Göbli Zug 
Nr. 7088 und im Bebauungsplan Lüssi Göbli Baar Nr. 36 abgebildet ist. 
In diesem Zusammenhang wurde die Göblistrasse vorgezogen ange-
passt, der Arbach renaturiert sowie der Fussweg und Quartierfreiraum 
erstellt. Ein analoges Verfahren ist beim Schleifepark vorgesehen. Die 
Stadt Zug strebt zudem Grenzbereinigungen aufgrund des Baus der 
Tangente und der Circulago-Energiezentrale in der Herti Nord an. 
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Im Gebiet der Äusseren Lorzenallmend hat die Stadt Zug ein städtebau-
liches Konkurrenzverfahren durchgeführt. Das Ergebnis wurde in einem 
Quartiergestaltungsplan festgehalten. Gestützt auf diese Planungs-
grundlage sind Bebauungsplan- und Baulinienplanverfahren koordiniert 
zwischen den Gemeinden Zug und Steinhausen erarbeitet worden (im 
Genehmigungsverfahren). 
 
Mit den Gemeinden Walchwil, Unter- und Oberägeri ist kein Abstim-
mungsbedarf vorhanden, da nur Berührungspunkte über Wald- und 
Landwirtschaftsflächen bestehen. 
 
Durch die grenzüberschreitenden Planungen entstehen keine Auswir-
kungen auf die Bauordnung und den Zonenplan. 
 

2.4 Siedlungsbegrenzung 
 

 

 
 
Die Siedlungsbegrenzungslinien werden in der Richt- und Nutzungspla-
nung berücksichtigt und nicht überschritten. Die einzige Einzonung, wel-
che eine bestehenden Siedlungsbegrenzungslinie tangiert, befindet sich 
in der Allmend Nord (GS Nr. 33) und dient der Erweiterung der Sportflä-
chen (siehe dazu Planungsbericht Kapitel 21 Änderungen in der Zone 
des öffentlichen Interesses für Bauten und Anlagen).  
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2.5 Verkehrsintensive Einrichtungen  
 

 
 

 
 
Verkaufsflächen von mehr als 500 m2 sowie publikumsintensive Freizeit-
einrichtungen mit regionalem Einzugsgebiet sind weiterhin in den in § 28 
Verkaufsflächen und Freizeiteinrichtungen der BO bezeichneten Gebie-
ten erlaubt. 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.6 Siedlungsqualität 
 

 
 

 
 
Im kommunalen Richtplan wird im Kapitel «S1: Siedlungsentwicklung» 
verschiedene Handlungsanweisungen definiert, welche Ziele und Mass-
nahmen zur Verbesserung der Siedlungsqualität definieren. Insbeson-
dere wurden für Gebiete mit hohen Ortsbildqualitäten ein Strukturerhalt 
festgelegt. Daneben werden diverse weitere Festlegungen mit Auswir-
kungen auf die Siedlungsqualität festgelegt (z.B. L1 Frei- und Grün-
räume, L2 Ökologische Aufwertung, M1.1.01 Trilogie, M3 kommunale 
Velorouten und M5 Fussverkehr). 
 
In der Bauordnung gibt es diverse Bestimmungen, mit welchen die Sied-
lungsqualitäten verbessert werden. 

• Ortsbildschutz: § 41 BO Ortsbildschutzzone, § 42 BO Strukturerhal-
tungszone 

• Qualität der Architektur: § 48 BO Einordnung, § 52 BO Stadtbild-
kommission, § 65 BO Dächer und Fassaden, § 66 Untergeschosse 

• Umgebungsgestaltung Freiraumgestaltung: § 25 BO Einführung 
Grünflächenziffer, § 63 Grünflächen und Strassenraum, § 64 BO 
Ökologische Ausgestaltung 

• Erschliessung und Parkierung: Parkplatzreglement 2001 und § 56 
BO Parkierung und § 57 Autoarmes Wohnen und Arbeiten 
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2.7 Dichten der Siedlungen 
 

 

 
 
Im Rahmen der Revision der Nutzungsplanung werden keine pauscha-
len Aufzonungen vorgenommen, da in den Verdichtungs- und Transfor-
mationsgebieten grosse Kapazitätsreserven bestehen (Grundsatz A, 
siehe dazu Planungsbericht Kapitel 3.2). Entsprechend sind keine punk-
tuellen Aufzonungen im Bereich der Stadtbahnhaltestellen notwendig 
und vorgesehen.  

 

 

 
Im kommunalen Richtplan wird zwischen Transformationsgebieten und 
stabilen Gebieten unterschieden. Die Verdichtung gemäss PBG erfolgt 
in den Transformationsgebieten. In den stabilen Gebieten soll die Dichte 
grundsätzlich beibehalten werden. Die Umsetzung der Festlegung 
S 5.2.2 wird im Rahmen der Nutzungsplanung vorgenommen. 
 
Die heute bestehende Wohnzone 1 (W1) mit einer AZ von 0.25 wurde 
überprüft und gewisse Gebiete einer höheren Zone (W2A, W2B, W2Cneu 
oder Bauzone mit speziellen Vorschriften) zugewiesen (Grundsatz E, 
siehe dazu Planungsbericht Kapitel 3.2).  
In Anlehnung an andere Zuger Gemeinden und an die Anforderung der 
Innenverdichtung beschloss der Grosse Gemeinderat in der 1. Lesung, 
in der W1-Zone die Ausnützungsziffer von 0.25 auf 0.3 zu erhöhen.   
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Die im kantonalen Richtplan definierten Gebiete für Verdichtung sind im 
kommunalen Richtplan zum grössten Teil als «Altstadt / Neustadt» und 
als «Transformationsgebiete» bezeichnet (siehe dazu Planungsbericht 
Kapitel 4.2). 
 
Die Praxis der Stadt Zug ist, dass pro Strassengeviert oder grösseren 
Teilgebieten städtebauliche Konkurrenzverfahren durchgeführt werden 
und die Erkenntnisse baurechtlich im Rahmen eines Bebauungsplans 
gesichert werden.  
Die Verdichtungsgebiete entlang der Baarerstrasse befinden sich in der 
Kernzone C resp. Wohn- und Arbeitszone WA5 und somit bereits in den 
hohen Baudichten. Dort, wo dies heute nicht der Fall ist, wie im Gebiet 
des Schleifeparks, wird im Rahmen der Ortsplanungsrevision ebenfalls 
in die WA5 umgezont. Für die einzelnen Entwicklungen werden, wie 
oben erwähnt, städtebauliche Konkurrenzverfahren durchgeführt und 
Bebauungspläne erarbeitet.  
 
 
 
 
 

2.8 Natur im Siedlungsgebiet 
 

 

 
 
Der kommunale Richtplan definiert in der L1 und L2 Frei- und Grün-
räume sowie ökologische Vernetzungsachsen (siehe dazu Planungsbe-
richt Kapitel 4.1).  
Weiter werden folgende allgemeine Massnahmen definiert: 

• Erarbeitung eines Konzeptes zur Aufwertung des Seeufers bzw. des 
angrenzenden Freiraums zu Gunsten der Naherholung und der Öko-
logie 

• Erarbeitung eines Massnahmenplans zur Erhöhung der Biodiversität 
und der ökologischen Vernetzung  

Wo dies erforderlich ist, werden entsprechende Massnahmen definiert 
und verortet (z.B. L1.17, Spielplatz Ibelweg).  
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In der Bauordnung werden mehrere neue Bestimmungen geschaffen, 
um die Natur im Siedlungsgebiet zu fördern:  

• § 25 BO Einführung Grünflächenziffer 

• § 63 BO Grünflächen und Strassenraum 

• § 64 BO Ökologische Ausgestaltung 

 

 
 

 
Siehe Kommentar oben zu S 5.3.1.  
Die Stadt Zug hat eine Bedarfsanalyse für Sportanlagen und Bewe-
gungsräume erarbeitet (vgl. Beilage 3.7a und b zum Planungsbericht). 
 
 

2.9 Öffentliche Plätze, Zugang zu den Naherholungsgebieten 
 

 

 
 
Siehe Kommentar oben zu S 5.3.1.  
 
Die Naherholungsgebiete werden in das Fuss- und Velonetz eingebun-
den (siehe Richtplan Themenkarten M3 und M5).  
 
 
 

2.10 Denkmalpflege und Archäologie 
 

 

 
 
In der Themenkarte «S1 Siedlungsentwicklung» des kommunalen Richt-
plans werden Gebiete «S1.4 Strukturerhalt» definiert. Die für das Orts-
bild prägende bauliche und aussenräumliche Struktur ist zu erhalten, 
respektive sinngemäss und behutsam anzupassen, zu erneuern oder 
weiterzuentwickeln.  
 
Die Bauordnung regelt dazu folgende Punkte: 

• § 41 BO Ortsbildschutzzone  

• § 42 BO Strukturerhaltungszone  

• § 43 Zone archäologischer Fundstätten 
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Siehe § 41 BO Ortsbildschutzzone und § 42 BO Strukturerhaltungszone 
und Ausführungen im Planungsbericht Kapitel 11.1, 11.2 und 36. 
 
 
 

 

 
 

 
Das ISOS wurde im kommunalen Richtplan und in der Nutzungsplanung 
stufengerecht berücksichtigt. Siehe Planungsbericht Kapitel 2.1.2, 6.15, 
6.16, 6.17, 11.1, 11.2 und 36. 

 

 

 
Die neuen archäologischen Fundstätten werden im Zonenplan übernom-
men. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Die historischen Verkehrswege werden im kommunalen Richtplan stu-
fengerecht berücksichtigt (siehe Planungsbericht Richtplan Kapitel 
2.1.2). 
Für die Nutzungsplanung haben diese keinen Einfluss (siehe Planungs-
bericht Nutzungsplanung, Kapitel 2.1.2).  
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2.11 Öffentliche Bauten und Anlagen 
 

 
 

 
 
Die öffentlichen Bauten und Anlagen werden in das Fuss- und Velonetz 
eingebunden (siehe Richtplan Handlungsanweisung S3).  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Die öffentlichen Bauten und Anlagen werden im kommunalen Richtplan 
stufengerecht berücksichtigt (Festlegung S3 Öffentliche Bauten und An-
lagen: Raumbedarf sichern und Vorbildrolle übernehmen). 
 
Stand der Vorhaben von überkommunaler Bedeutung: 

• Umnutzung altes Kantonsspital: Bebauungsplan rechtskräftig 

• Erweiterung kt. Verwaltung an der Aa: Bebauungsplan An der Aa I 
und II rechtskräftig 

• Neubau Kunsthaus, Areal des alten Kantonsspitals: Richtplaneintrag 
nicht mehr aktuell, es ist eine Anpassung des kt. Richtplans erfor-
derlich 

• Lüssiweg, Standort Mittelschule: Ist und bleibt in der Zone OeIB, 
kein Handlungsbedarf seitens Stadt Zug vorhanden. Keine Weiter-
entwicklung vorgesehen wegen Kantonsschule Ennetsee 
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2.12 Preisgünstiger Wohnraum 
 

 
 
 

Gemäss dem kommunalen Richtplan sollen bis 2040 mindestens 20 % 
der Wohnungen in der Stadt Zug preisgünstig sein (B1.1.5). 
Der kommunale Richtplan definiert dazu folgende allgemeine Massnah-
men: 

• S1.b Erarbeitung einer Wohnraumstrategie 

• S1.c Erarbeitung einer Gewerbestrategie 
 

Im Rahmen der Revision der Nutzungsplanung sind Neueinzonungen 
nur zugunsten von preisgünstigen Nutzungen (Wohnraum) zulässig (vgl. 
Grundsatz B gemäss Kapitel 3.2 des Planungsberichts). Das bewährte 
Stadtzuger System betreffend die Zonen für preisgünstigen Wohnungs-
bau wird fortgeführt. Neben den bestehenden Bauzonen Im Rank, Un-
terfeld, Lüssi/Göbli und Mülimatt kommen neu die Bauzonen Freuden-
berg, Räbmatt und Ammannsmatt dazu. 
 

Die Stimmberechtigten der Stadt Zug haben an der Volksabstimmung 
vom 18. Juni 2023 die Initiative «2000 Wohnungen für den Zuger Mittel-
stand» (Wohnungs-Initiative) angenommen. In der Bauordnung wird 
dazu eine neue Bestimmung mit § 30 «Pflicht zur Schaffung von preis-
günstigem Wohnraum» aufgenommen. Die diversen Bebauungspläne, 
welche sich in Erarbeitung bzw. im Rechtsetzungsprozess befinden, 
werden an die Initiative bzw. den neuen § 30 BO angepasst und losge-
löst von der Ortsplanungsrevision weiter vorangetrieben. 
 

In den Verdichtungsgebieten sind nachfolgende Aufzonungen geplant. 

In vier Gebieten erfolgt die Umsetzung des preisgünstigen Wohnraums 

mittels Bebauungsplänen, ein Gebiet ist kleiner 5'000 m2 und gemäss 

Vorgaben des PBG nicht zu berücksichtigen. 
• Herti Süd: Bebauungsplan sistiert u.a. wegen Abhängigkeit zur Orts-

planungsrevision 

• Äussere Lorzenallmend: Bebauungsplan in Erarbeitung 

• Schleifepark: Bebauungsplan in Vorbereitung 

• Kirche Guthirt – Grundstück Nr. 2215: Gebiet ist kleiner als 5'000 m2 
Weiter regelt die Bauordnung dazu folgendes: 

• § 5 Abs. 2 BO Zone des öffentlichen Interesses für Bauten und Anla-
gen 

• § 6 BO BsV preisgünstiger Wohnungsbau 
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3. Landschaft 
3.1 Fruchtfolgeflächen 
 

 

 
 
 
Die Fruchtfolgeflächen wurden bei der kommunalen Richtplanung stu-
fengerecht berücksichtigt.  
 
Die Fruchtfolgeflächen (FFF) können bei Bedarf nach der kantonalen 
Vorprüfung im Zonenplan bezeichnet werden. Dies scheint jedoch nicht 
zweckmässig, zumal sich die Beurteilung der FFF beziehungsweise de-
ren Lage ändern kann und die Lesbarkeit des Zonenplans erschwert 
wird. Überdies handelt es sich nicht um eine Festlegung, welche durch 
das Parlament bzw. die Stimmbevölkerung getroffen wird, sondern um 
einen Sachplan. Massgebend sind daher die Einträge im kantonalen 
GIS. 
 
Im Rahmen der Revision der Nutzungsplanung ist eine Neueinzonung 
im Bereich von Fruchtfolgeflächen vorgesehen: Sportanlage im Göbli 
Ost (vgl. Planungsbericht Kapitel 21).  
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3.2 Gebiete für die über die innere Aufstockung hinausgehende 
Landwirtschaft (Bodenunabhängig) 

 

 
 

 
 
 
Es werden keine Flächen für bodenunabhängige Landwirtschaft oder für 
den produzierenden Gartenbau bezeichnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Gebiete für Reitsportanlagen 
 

 

 

 
 
Die bestehende Reitsportanlage Letzi wird der Nichtbauzone mit speziel-
len Vorschriften für Reitsportanlagen zugewiesen. Weiter wurde ein An-
trag für einen neue Reitsportanlage im Rüsli eingereicht (siehe Pla-
nungsbericht Kapitel 35). Diese wird ebenfalls dieser Zone zugeführt. 
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3.4 Wald 
 

 
 

 
 
Die statischen Waldgrenzen werden im Zonenplan berücksichtigt. 
 
 
 

 

 

 
 

 
Die Handlungsanweisung «L3 Landschaftsräume» ist mit dem kantona-
len Richtplan kompatibel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Naturschutzgebiete und Naturobjekte 
 

 
 

 
 
Die kantonalen Naturschutzgebiete werden als Grundlage im kommuna-
len Richtplan stufengerecht berücksichtigt. 
 
Die kantonalen Naturschutzgebiete sind im Zonenplan als «Naturschutz-
zone kantonal» aufgeführt. 
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Mit Beschluss des Grossen Gemeinderates in der 1. Lesung wurde der 
§ 46 aus der Bauordnung 2009 übernommen und Absatz 1 dahingehend 
präzisiert, als lediglich kommunale Naturobjekte von dieser Regelung 
betroffen sind. Das im Anhang zur Bauordnung und im Zonenplan auf-
geführte Inventar der kommunalen Naturobjekte wurde auf seine Aktuali-
tät überprüft. Die Objekte Nrn. 3, 8, 23, 24 und 25 sind über kantonale 
Verträge gesichert. Somit handelt es sich nicht um kommunale, sondern 
kantonale Naturobjekte, weshalb diese Objekte aus dem kommunalen 
Inventar gestrichen werden.  
Die übrigen kommunalen Naturobjekte wurden im Auftrag der Stadt Zug 
im Sommer 2025 durch ein Geologiebüro auf Vorhandensein und Lage 
überprüft. Die Objekte Nrn. 4, 12 und 20 sind nicht mehr auffindbar und 
werden daher ebenfalls aus dem Inventar gestrichen.  
Das kommunale Inventar umfasst nach der Bereinigung 21 Naturob-
jekte. 
 

3.6 Wildtierkorridore und Bewegungsachsen 
 

 
 

 
 
Im kommunalen Richtplan werden die kantonalen ökologischen Vernet-
zungskorridore berücksichtigt sowie ökologische Vernetzungsachsen 
(L2) definiert.  
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3.7 Landschaft 
 

 

 

 
 
Die Landschaftsschongebiete werden in der Themenkarte «L3 Land-
schaftsräume» dargestellt und in der Planung berücksichtigt. 
 
Die Landschaftsschutzzonen wurden gestützt auf die Einträge im kanto-
nalen Richtplan übernommen und dort reduziert, wo diese in beste-
hende Bauzonen ragen resp. innerhalb der Siedlungsbegrenzungslinie 
liegen und Ergänzungen vorgenommen, wo dies aufgrund von veränder-
ten Verhältnissen aufgrund von Waldfeststellungen möglich ist. In der 
Bauordnung sind in § 44 die Landschaftsschutzzonen geregelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 Gewässer 

 
 

 
In der Handlungsanweisung L2 werden ökologische Aufwertungen und 
die daraus folgende Massnahmen zur Renaturierung und der Erhöhung 
der Zugänglichkeit (z.B. L2.04) definiert.  
 
 
 

 

 

 
Siehe Kommentar oben zu L 8.1.1. Mit der Renaturierung der Gewässer 
wird auch eine Verbesserung der Hochwassersicherheit angestrebt. 
Siehe dazu auch technischer Bericht zur Gewässerraumfestlegung. 
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Die zu renaturierenden Abschnitte entlang der kantonalen Gewässer 
wurden im kommunalen Richtplan berücksichtigt. Es wurden zudem di-
verse ergänzende Abschnitte festgelegt (L2 ökologische Vernetzungs-
achsen).  
 
Siehe dazu auch technischer Bericht zur Gewässerraumfestlegung. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Der kommunale Richtplan enthält diverse Festlegungen, welche die 
Festlegung des kantonalen Richtplans weiter spezifizieren. So sind di-
verse Frei- und Grünräume entlang des Sees vorgesehen (L1). Um die 
verschiedenen Interessens entlang des Sees aufeinander abzustimmen, 
soll ein Konzept zur Aufwertung des Seeufers erarbeitet werden (L1.a).  
 
Die Gewässerräume werden ausgeschieden, siehe dazu technischer 
Bericht Gewässerraumfestlegung. 

 

 

Der kommunale Richtplan nimmt diese Festlegung auf und präzisiert sie. 
So werden neben der allgemein gehaltenen Handlungsanweisung (L2) 
in den notwendigen Bereichen entsprechende Massnahmen zur Aufwer-
tung zugunsten der Biodiversität definiert. 
 
Die Gewässerräume werden ausgeschieden, siehe dazu technischer 
Bericht Gewässerraumfestlegung. 

 

 

 
Die Gewässerräume werden ausgeschieden, siehe dazu technischer 
Bericht Gewässerraumfestlegung. 
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Siehe dazu technischer Bericht Gewässerraumfestlegung. 

 

 
 

 
Siehe dazu technischer Bericht Gewässerraumfestlegung. 
 
 
 
 
 

 

 

 
Siehe dazu technischer Bericht Gewässerraumfestlegung. 
 
 
 

3.9 Naturgefahren 

 

 
 
Die Gefahrenkarten wurden im Rahmen des kommunalen Richtplans als 
Grundlage stufengerecht berücksichtigt.  
 
Im Zonenplan sind die Gefahrenzonen nicht auszuscheiden, da das Amt 
für Wald und Wild den Wechsel zum Hinweismodell anstrebt. Die Stadt 
Zug berücksichtigt die Gefahrenhinweiskarten, die Gefahrenkarte sowie 
die Massnahmenpläne.  
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3.10 Gebiete für Erholung und Sport 
 

 

 
 
Die Stadt Zug hat eine Bedarfsanalyse für Sportanlagen und Bewe-
gungsräume sowie eine Bedarfsanalyse OeIB erarbeitet (siehe Beilagen 
3.6a-c und 3.7a, b zum Planungsbericht).  
Aufgrund dessen werden im kommunalen Richtplan und der Nutzungs-
planung entsprechende Massnahmen ergriffen.  
 
Im kommunalen Richtplan werden unter anderem folgende Massnah-
men definiert: 

• Erarbeitung eines Konzeptes zur Aufwertung des Seeufers bzw. des 
angrenzenden Freiraums zu Gunsten der Naherholung und der Öko-
logie (L1.a) 

• Erarbeitung eines Masterplans zur bedürfnisgerechten Bereitstellung 
von Sportanlagen und Bewegungsräumen (S3.b) 

 

 
 

 
Siehe Kommentar oben zu L 11.1.1. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Siehe Kommentar oben zu L 11.1.1. 
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Die kommunalen Naherholungsgebiete werden im kommunalen Richt-
plan berücksichtigt und in der Themenkarte «L3 Landschaftsräume» 
dargestellt. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Die entsprechenden Bauten und Anlagen für die Naherholung werden 
im kommunalen Richtplan ausgeschieden und die räumliche Koordina-
tion sichergestellt. 
Die Zonierung wird im Rahmen der Nutzungsplanung entsprechend defi-
niert.  
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Die Festlegung L 11.3 Lorzenebene wird im kommunalen Richtplan be-
rücksichtigt. Verschiedene kommunale Festlegungen überlagern und 
präzisieren die Vorgaben des kantonalen Richtplans (z.B. L1 Frei- und 
Grünräume) 
 
Die Umzonung im Gebiet Brüggli ist bereits vor der Revision der Nut-
zungsplanung erfolgt.  
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4. Mobilität 
4.1 Flächen- und energieeffiziente Mobilität 
 

 
 

 
 
 
Der kommunaler Richtplan definiert kommunale Strassen (M1) und setzt 
unter anderem folgende Handlungsanweisungen, welche die Flächen- 
und energieeffiziente Mobilität fördern: 

• Strassenraumgestaltung nach dem Prinzip der Koexistenz (M1.1) 

• Öffentliche Parkierung (M1.3) 

• Verkehrslenkung und -bewirtschaftung (M2) 
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4.2 Infrastruktur und Erreichbarkeit 
 
 

 
 
Das heutige Kantonsstrassennetz wird im kommunalen Richtplan be-
rücksichtigt.  
 
Die Umfahrung Zug wurde an der Volksabstimmung vom 3. März 2024 
abgelehnt.  
 
Die Baudirektion wird in Abstimmung mit der Stadt Zug die zukünftige 
Stossrichtung betreffend kantonales Strassennetz sowie Aufwertungs-
massnahmen im Zentrum der Stadt Zug erarbeiten (Fokusstudie 2040). 
Gestützt darauf kann der kommunale Richtplan überarbeitet werden. 
 
 
 
 

 
 

 
Das kommunale Velonetz ergänzt das kantonale Netz und basiert auf 
dem Velonetz des kommunalen Richtplans 2010 (siehe dazu Planungs-
bericht Festlegung M3: Veloverkehr).  
Der kommunale Richtplan wird auf die Festsetzung des kantonalen Net-
zes adaptiert. 
 
 
 
 
 

 

 

 
In der Festlegung des kommunalen Richtplans «M5 Fussverkehr» wird 
der kantonalen Richtplan stufengerecht berücksichtigt.  
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4.3 Kantonsstrassen 
 

 

 
 

 
 
Die Umfahrung Zug wurde an der Volksabstimmung vom 3. März 2024 
abgelehnt. 
 
Die Baudirektion wird in Abstimmung mit der Stadt Zug die zukünftige 
Stossrichtung betreffend kantonales Strassennetz sowie Aufwertungs-
massnahmen im Zentrum der Stadt Zug erarbeiten. Gestützt auf die ge-
meinsamen Erkenntnisse kann der kommunale Richtplan überarbeitet 
werden. 
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4.4 Nationaler und internationaler Bahnverkehr / Grobverteiler 
 

 

 
 
Die Bahnprojekte von kantonalem und nationalem Interesse werden im 
Richtplan stufengerecht berücksichtigt.  

Im kommunalen Richtplan ist in der Handlungsanweisung «M4 Öffentli-
cher Verkehr und Carverkehr» festgehalten, dass die Stadt Zug darauf 
hinwirkt, dass der Bahnhof Zug zu einer multimodalen Verkehrsdreh-
scheibe mit effizienten Umsteigbeziehungen für das Kombinieren unter-
schiedlicher Mobilitätsformen weiterentwickelt wird. Das Bahnhofsumfeld 
ist prioritär auf flächeneffiziente Verkehrsmittel und Sharing-Angebote 
ohne Park+Ride auszurichten und als attraktiver und flexibel nutzbarer 
Begegnungsort zu gestalten. 
 

Im Rahmen der Ortsplanungen ist die räumliche Struktur auf das neue 
Bahnangebot auszurichten. Unter anderem gilt es zu prüfen, ob im Um-
feld der multimodalen Drehschreiben mittels Auf- und Umzonungen zu-
sätzliche Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen und Nutzungszonen an-
gepasst werden können. Für die städtebauliche Verdichtung gilt es, Per-
sonenbewegungen konsequent auf die multimodale Drehschreibe aus-
zurichten. 
 

Das Umfeld des Bahnhofs Zug liegt grösstenteils im kantonalen Verdich-
tungsgebiet II, worin folgende Planungen, die zur städtebaulichen Ver-
dichtung beitragen, laufen: 
• Areal Landis+Gyr: Bebauungsplan zur Verdichtung des Areals in Erarbei-

tung 

• Areal An der Aa: Bebauungsplan mit Erstellung von Wohnraum (rechtskräf-
tig) 

• Areal Kirschloh: Liegt in der Wohn- und Arbeitszone WA4 und WA5. Bewilli-
gung rechtskräftig 

• Areal Baarerstrasse West: Bebauungsplan zur Verdichtung des Areals (sis-
tiert, u.a. wegen Abhängigkeit zur Ortsplanungsrevision) 

• Areal Metalli: Bebauungsplan zur Verdichtung des Areals in Erarbeitung 
Neben der städtebaulichen Verdichtung ist das Augenmerk auf die Zurverfü-
gungstellung von genügend Raum für den Mobilitätshub zu richten (Zugänge, 
Umsteigemöglichkeiten, Busangebot, Veloabstellplätze etc.). Insbesondere das 
Areal Bahnhof West soll in den nächsten 10-15 Jahren untersucht und beplant 
werden. 
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4.5 Veloverkehr 
 

 
 

 
 
Die kommunale Festlegung «M3 Veloverkehr» berücksichtigt den kanto-
nale Richtplan stufengerecht (siehe dazu auch M4.1). 
 
 
 
 

4.6 Kantonales Wanderwegnetz 
 

 

 
 
Das kommunale Fusswegnetz (M5) ist abgestimmt auf das kantonale 
Wanderwegnetz. 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 Mobilität und Siedlung 
 

 

 

 
 
Die Stadt Zug hat sich im Rahmen der räumlichen Gesamtstrategie 2040 
und des Konzepts Mobilität und Freiraum einer flächeneffizienten Mobili-
tät verschrieben (siehe dazu Planungsbericht kommunaler Richtplan, 
Festlegung «M1 Kommunale Strassen»).  
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5. Ver- und Entsorgung, weitere Raumnutzungen 
 

 
 

 
 
Die Grundwasserschutzzonen sind im Zonenplan ausgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Die Gemeinde ist von folgenden, im Risikokataster aufgeführten Anla-
gen betroffen: 

• Betriebe (Kunsteisbahn Zug AG, Etter Söhne AG) 

• Durchgangsstrassen mit DTV >= 20’000 
 
Im Nahbereich dieser Anlagen wird die Personendichte nicht massge-
blich erhöht, weshalb auf eine Risikobeurteilung verzichtet wird. 
Im Rahmen des Bebauungsplans Äussere Lorzenallmend wurden die 
entsprechenden Abklärungen vorgenommen.  

 

 
 

 
Siehe oben E 10.1.1.  
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Der kommunale Richtplan präzisiert die Aussagen des kantonalen Richt-
plans. Der kommunale Richtplan definiert flächendeckende Gebiete für 
eine klimaneutrale Wärmeversorgung (E1). Zudem enthält der Richtplan 
stufengerechte Festlegungen zur Stromversorgung (Prüfung Windkraft-
anlagen, Nutzung Solarstrompotenzial). 
 
Im Rahmen von Sondernutzungsplänen werden Regelungen für die 
energie- und klimaschonende Bauweise aufgenommen.  
 
In der Bauordnung sind in § 64 «Ökologische Ausgestaltung» Regelun-
gen zum Klimaschutz und der Klimaanpassung aufgenommen worden. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Siehe Kommentar oben zu E 15.1.1. 
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Im kantonalen Richtplan ist die Erdverlegung der bestehenden Hoch-
spannungsleitung Ost-West festgehalten. Diese tangiert die Stadt Zug 
im Siedlungsfreiraum zwischen Fridbach / Meisenberg und Stolzengra-
ben. Die Raumfreihaltung ist bereits heute, wie künftig über die Landwirt-
schaftszone gewährleistet.  
Dies wird in der Themenkarte «E1 Energieversorgung» dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Siehe Kommentar oben zu E 15.1.1. 
 
Im Rahmen von Sondernutzungsplänen sind geeignete Dachflächen zur 
Energieproduktion vorzusehen.  
 

 

 
 


